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§ 32  Evaluierung 
 
1Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages, insbesondere des § 4 Absatz 4 und 5, der §§ 4a bis 4d, 6a bis 
6j, 9, 9a, 21, 22a, 22b und 22c auf die Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in 
Schwarzmärkten sowie des § 8 Absatz 1 einschließlich der zentralen Aufgabenwahrnehmung durch die 
zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen auf den Schutz Spielsüchtiger oder 
spielsuchtgefährdeter Personen vor den Gefahren des Glücksspiels und auf die Bekämpfung der 
Glücksspielsucht, sind von den Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter Mitwirkung der 
Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder und des Fachbeirats zu evaluieren. 2Ein Zwischenbericht 
soll bis zum 31. Dezember 2023 vorgelegt werden. 3Ein zusammenfassender Bericht soll bis zum 31. 
Dezember 2026 und danach alle fünf Jahre vorgelegt werden.


